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Hygienekonzept der Johannes-Hirspeck-Mittelschule Pfarrkirchen 
aufgrund der Corona-Pandemie  

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes nach dem Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygiene-
konzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 13.11.2020,  

 

Gemäß Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit, Ernährung 
und Verbraucherschutz und für Unterricht und Kultus vom 16. Juli 2002 Az.: 3.3/8360-130/102/02 und III/1-

L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (AllMBl S. 89) ist an allen Schulen ein 
Hygieneplan vorzuhalten. 

I. Geltungsbereich 

Dieses Hygienekonzept gilt für die Johannes-Hirspeck-Mittelschule Pfarrkirchen, entsprechend dem 
Rahmen-Hygieneplan für alle Schulen im Sinne des BayEUG in öffentlicher und privater Träger-
schaft sowie für die Mittagsbetreuung. Es bezieht sich auf das/die Schulgebäude und das zur Schule 
gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt. Der schuleigene Hy-
gieneplan ist der standortspezifischen Situation entsprechend mit angemessenen Infektionsschutz-
maßnahmen angepasst, vgl. auch Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für Unterricht und Kultus 
über den Vollzug der §§ 33 bis 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 16. Juli 2002 (AllMBl. S. 
535), geändert durch Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (AllMBl. S. 89). Soweit Unterricht in 
Gebäuden oder Anlagen außerhalb des Schulgeländes stattfindet (z. B. Schwimmbad, Sportanla-
gen), gilt dieser Rahmenhygieneplan nur subsidiär gegenüber den für diese Einrichtungen gelten-
den allgemeinen Hygienebestimmungen.  Der Rahmenhygieneplan Schulen gilt nicht für Gebäude 
bzw. Gebäudeteile auf dem Schulgelände, die nicht schulisch genutzt werden (z. B. Hausmeister-
wohnung, Hort). Er gilt ebenso nicht, soweit die Schulanlage außerhalb der Unterrichtszeiten bzw. 
der Zeiten von Schulveranstaltungen Dritten (z. B. Erwachsenenbildung, Musikschule) zur Nutzung 
überlassen ist. 

II. Infektionsschutz und Arbeitsschutz  

Die Schutzziele können nur erreicht werden, wenn sowohl epidemiologische wie medizinische und 
schulorganisatorische Aspekte gleichzeitig betrachtet und mit geeigneten Schutzmaßnahmen be-
legt werden. Der vorliegende Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu treffenden techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über ggf. erforderliche indivi-
duelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung des Hygieneplans an die Gegebenheiten in der 
Schule durchgeführten Überlegungen und Maßnahmen können als auf die Pandemiesituation be-
zogener Teil der Gefährdungsbeurteilung im Sinne von § 5 ArbSchG bewertet werden. 

III. Regelbetrieb 

Präsenzunterricht in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m ist nur bei strikter 
Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar. Schulleitungen sowie Päda-
goginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit 
gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygie-
nehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. Alle Beschäftigten der 
Schulen, die Beschäftigten der Sachaufwandsträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle wei-
teren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig 
die Hygienehinweise der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bzw. des Robert Koch-Insti-
tuts zu beachten. Darüber hinaus bestehende, schulartspezifische Regelungen bleiben hiervon un-
berührt. 

http://www.mspan.de/
mailto:verwaltung@mspan.de
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1. Unterrichtsbetrieb im November 2020 

1.1. Grundsätzlich gilt: An allen Schulen findet der Regelbetrieb unter Beachtung des zwischen dem 
StMUK und StMGP abgestimmten Rahmenhygieneplans statt.  

1.2. Für den Geltungszeitraum der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. 
BayIfSMV; ab 2. November bis voraussichtlich 30. November 2020) sind aufgrund des Infekti-
onsgeschehens weitergehende Maßnahmen erforderlich, die auch unmittelbare Auswirkungen 
auf den Regelungsbereich dieses Rahmenhygieneplans Schulen haben.  

1.3. Für alle Schularten sowie die Mittagsbetreuung gilt: 
Auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begeg-
nungsflächen im Schulgebäude (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, Räume für schulischen 
Ganztag und Mittagsbetreuung, Lehrerzimmer, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im 
Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungs-
bereich) und auch im freien Schulgelände (wie z. B. Pausenhof, Sportstätten). Es gelten fol-
gende allgemeine Ausnahmen von der Maskenpflicht. 

a. Für Schülerinnen und Schüler, wenn das aufsichtführende Personal aus zwingenden päda-
gogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme genehmigt (§ 18 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 8. BayIfSMV), hierzu zählt insbesondere das Ausüben von Musik (aus-
schließlich Gesang und Spiel auf Blasinstrumenten) und Sport (vgl. hierzu Nr. 7.1, 7.2, 7.3), 
die Durchführung naturwissenschaftlicher Experimente, Sprechfertigkeitsprüfungen oder 
bei Einhaltung des Mindestabstands die Teilnahme an Leistungsnachweisen, die sich über 
mehr als eine Unterrichtsstunde erstrecken. 2Diese Ausnahmen beziehen sich auf den Ein-
zelfall und erstrecken sich lediglich auf den unbedingt erforderlichen Zeitraum; eine gene-
relle Ausnahmemöglichkeit ist dadurch nicht geschaffen. 

b. Für sonstiges nicht unterrichtendes Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, 
sofern nicht weitere Personen anwesend sind (§ 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der 8. BayIfSMV). 
Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und Hauspersonal sowohl die Schulleitung und 
sonstige Lehrkräfte, die ein eigenes Büro haben und dort nicht mit anderen Personen in 
persönlichen Kontakt treten als auch Lehrkräfte, die alleine in Räumlichkeiten den Unter-
richt vor- bzw. nachbereiten. 

c. Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Maskenpflicht befreit (§ 
2 Nr. 2 der 8. BayIfSMV; vgl. hierzu auch Nr. 6.). 

d. Kinder bis zum sechsten Geburtstag (§ 2 Nr. 1 der 8. BayIfSMV), 

e. Personen, für welche das vorübergehende Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken 
oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist (§ 2 Nr. 3 der 8. 
BayIfSMV). 

f. Personen, für welche die vorübergehende Abnahme der MNB aus sonstigen zwingenden 
Gründen erforderlich ist (z. B. zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, § 
2 Nr. 3 der 8. BayIfSMV).  

Für sonstige schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes gilt eine Maskenpflicht, 
soweit dies in der jeweils gültigen BayIfSMV angeordnet ist (z.B. bei Benutzung des ÖPNV). 

1.4. Vollständige Schulschließungen aller Schulen aller Schularten und somit eine vollständige Um-
stellung auf Distanzunterricht allein aufgrund eines bestimmten Inzidenzwerts erfolgen grund-
sätzlich nicht. 
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2. Anordnungen in Einzelfällen durch die Kreisverwaltungsbehörden 

2.1. Ausnahme von der Maskenpflicht am Platz 
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann nach § 18 Abs. 2 Satz 4 der 8. BayIfSMV in be-
gründeten Einzelfällen und nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde Ausnahmen 
von der Maskenpflicht am Platz zulassen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar ist. Eine solche Ausnahmegenehmigung kann nur für einzelne Schulen in besonders ge-
lagerten Einzelfällen in Frage kommen. Voraussetzung hierfür ist überdies, dass an der jeweili-
gen Schule der Mindestabstand von 1,5 m auch im Klassenzimmer (bei durchgängigem Präsen-
zunterricht) eingehalten werden kann. 

2.2. Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m / Einstellung des Präsenzunterrichts 
Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit bei Infektionsvorkommnissen oder Verdachtsfällen in einzelnen Klassen, Kursen, Jahr-
gangsstufen oder Schulen für diese, anordnen, dass 

a. ein Mindestabstand von 1,5 m auch zwischen den Schülerinnen und Schülern in Unterrichts-
räumen und in den Räumen für den schulischen Ganztag bzw. der Mittagsbetreuung einzu-
halten ist oder 

b. der Präsenzunterricht sowie schulische Ganztagsangebote und die Mittagsbetreuung, jeweils 
als Präsenzveranstaltungen vorübergehend eingestellt werden. 

Die Entscheidung trifft die zuständige Kreisverwaltungsbehörde auf der Basis des Ausbruchsge-
schehens vor Ort für jede einzelne Schule. Sie ist nicht an einen bestimmten Schwellenwert ge-
bunden. Die Einführung des Mindestabstands von 1,5 Metern kann nach Alters- bzw. Jahrgangs-
stufen differenziert erfolgen. Da Kinder im Alter bis 10 bzw. 12 Jahren laut wissenschaftlichen 
Studien eine deutlich geringere Rolle im Infektionsgeschehen spielen, ist daher insbesondere zu 
prüfen, ob beispielsweise Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 von etwaigen 
gem. Satz 1 getroffenen Anordnungen ausgenommen werden können. Soweit aufgrund der bau-
lichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bedeutet die Einfüh-
rung des Mindestabstands von 1,5 Metern auch zwischen den Schülerinnen und Schülern in Un-
terrichtsräumen und in den Räumen für den schulischen Ganztag bzw. der Mittagsbetreuung 
eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unterrichtung 
bzw. Betreuung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distan-
zunterricht. Eine (etwaige) Notbetreuung ist in diesem Fall eingeschränkt zulässig. 

2.3 Weitergehende Anordnungen 

Nach § 25 der 8. BayIfSMV bleiben weitergehende Anordnungen der örtlich für den Vollzug des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden unberührt. Die zuständigen Kreisverwaltungsbe-
hörden können, auch soweit in der 8. BayIfSMV Schutzmaßnahmen oder Schutz- und Hygiene-
konzepte vorgeschrieben sind, im Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus in-
fektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. Die Entscheidung erfolgt im Benehmen mit der 
Schulaufsicht. 4Ansprechpartner für die zuständige Kreisverwaltungsbehörde ist dabei das örtli-
che staatliche Schulamt; zum Abstimmungsverfahren innerhalb der Schulaufsicht s. unten Nr. 3. 

3. Zuständigkeiten 

3.1. Für die Anordnung sämtlicher auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen (z. B. 
(Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen (einzelner) Schüler/Lehrer etc.) sind 
die Gesundheitsämter oder eine ihnen übergeordnete Behörde zuständig. 

3.2. Ist ein Benehmen mit der Schulaufsicht herzustellen, übernimmt die Leiterin bzw. der Leiter 
des jeweiligen Schulamtes u.a. die Kommunikation mit den anderen Schulaufsichtsbehörden 
(Bereich Schulen der Regierungen). Sofern weiterer Abstimmungsbedarf besteht, erfolgt eine 
Abstimmung mit der Konferenz der Schulaufsicht. Die Einberufung der Konferenz der Schulauf-
sicht übernimmt der Bereich Schulen der Regierungen. 
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3.3. Sofern bei Wiedereinführung des Mindestabstands ein Wechselunterricht erforderlich wird 
und infektionsschutzrechtliche Gründe nicht entgegenstehen, entscheidet im Rahmen der Un-
terrichtsgestaltung über die konkrete Art und Weise der Durchführung des Wechselunterrichts 
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter in Anbetracht der räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Da-
bei sollen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Organisation des Distanzunterrichts 
Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Eingangsklassen Vorrang bei der Durchführung von 
Präsenzunterricht gewährt werden. 3Ebenso sind Abschlussklassen vordringlich zu behandeln; 
hierzu zählt auch die Jahrgangsstufe 4. 

3.4. Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die 
Schulleitung verantwortlich. Sofern noch nicht geschehen, sind sog. Hygienebeauftragte zu be-
nennen, die als Ansprechpartner in der Schule sowie für die Koordination der Einhaltung der 
Hygieneregeln und der Infektionsschutzmaßnahmen gegenüber den Gesundheitsbehörden 
fungieren. Für diese Aufgabe kommen beispielsweise Mitglieder des Schulleitungsteams, Lehr-
kräfte mit einschlägigen Vorerfahrungen (z. B. Sicherheitsbeauftragte o. Ä.) oder auch Eltern 
mit entsprechendem Hintergrundwissen (z. B. Ärzte) in Betracht; die Entscheidung hierüber 
wird vor Ort getroffen. 

3.5. Die Verantwortung für Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in Mittagsbetreuungen an 
Grund- und Förderschulen liegt beim jeweiligen Träger. In Mittagsbetreuungen sind die für den 
Schulbetrieb vorgesehenen Maßnahmen entsprechend umzusetzen 

3.6. Hinzuweisen ist nochmals darauf, dass aufgrund von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 8 Abs. 1 Nr. 
7, § 36 Abs. 1 Nr. 1 IfSG sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von CO-
VID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden sind. Diese Meldepflicht richtet sich 
an die Schulleitung. 

3.7. Die Sachaufwandsträger sind dafür zuständig, die Materialien wie zum Beispiel Flüssigseife und 
Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), die nach den in diesem Plan beschriebenen Maßnah-
men an den einzelnen Schulen erforderlich sind, in ausreichender Menge bereitzustellen. 

3.8. Die Schulen sollen die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes im Sinne einer Er-
gänzung der Gefährdungsbeurteilung gemeinsam mit den Sachaufwandsträgern planen und 
ausgestalten und in der täglichen Umsetzung sicherstellen. 

4. Hygienemaßnahmen 

4.1. Als Grundsatz gilt: Personen, die  
 

a. mit dem Coronavirus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 
b. einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

dürfen die Schule nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome währen der Unter-
richtszeit gult Nr. 15 (vgl. unten). 

 

4.2. Persönliche Hygiene  

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  
a. regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
b. Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen vor-

sieht (siehe Nr. 4)  
c. Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Ta-

schentuch)  
d. Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hände-schütteln), 

sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Not-
wendigkeiten ergibt. 

e. Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
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f. klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per Rundschreiben, Aushänge im 
Schulhaus etc.)  

g. Verwendung von Desinfektionsmitteln ist grundsätzlich möglich, soll aber zurückhaltend und 
bei Kindern unter Aufsicht verwendet werden. Wirksamkeit muss mind. „begrenzt viruzid“ sein. 
Wird nur beim Betreten der Schule einmalig empfohlen und durch Hausmeister kontrolliert. 
Das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt werden. 
 

4.3. Raumhygiene 

4.3.1. Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, 
sondern auf alle Räume. So sind z. B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versamm-
lungsräume organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung 
von Hygieneregeln ermöglichen. 

4.3.2. Lüften: mind. alle 45 min Stoß- bzw. Querlüftung, mind. 5 Minuten, wenn möglich auch 
öfters während des Unterrichts 

4.3.3. Trennwände 
Trennwände können generell vor Tröpfchen schützen, jedoch auch die Luftzirkulation 
beim Lüften behindern. 2Werden sie zwischen dem Schüler- und dem Lehrerbereich in-
stalliert, sollten sie daher entsprechend dimensioniert sein. 

4.3.4. Reinigung 

a. Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, Licht-
schalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker 
(sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch.  

b. Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-Pande-
mie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. Eine 
darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z.B. 
Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweckmä-
ßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 
Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Ober-
fläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen 
bedenklich, weil Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur 
Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt.  

c. Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen Aerosolbildung).  
d. Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein Aus-

tausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen aus pädago-
gisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, 
so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.  

e. Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen von Büchern 
/ Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benut-
zung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich 
ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und 
die Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben 
zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.  

 
4.4. Hygiene im Sanitärbereich 

a. Toilettengang nur einzeln bzw. max. 2 Personen (1 pro Waschbecken) und Kennzeichnung der 
Toiletten mit Besetzt- bzw. Freischild 

b. Verwendung von Flüssigseifen und Einmalhandtüchern 
c. Auffangbehälter für Einmalhandtücher und hygienisch sichere Müllentsorgung 
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4.5. Betreten und Verlassen des Schulhauses (siehe Anlage Raum-, Wege-, Pausenbereichsplan)  

 Auf dem gesamten Schulgelände und in den Treppenhäusern und Gängen muss die Abstandsre-
gel eingehalten werden und MNS getragen werden. 

 Jeder Schüler betritt und verlässt die Schule über den seiner Klasse zugewiesenen Eingang 
(Haupteingang Pausenhof/ Westeingang Krankenhausseite / Lehrereingang Ostseite). 

 Jede Klasse benutzt nur das ihr zugewiesene Treppenhaus (Treppe 1 blau; Treppe 2 rot) 

 Zur Pause gehen die Schüler entsprechend des Wegeplans in den ihrer Klasse zugewiesenen 
Pausenbereich 

 
5. Unterricht im Klassenzimmer (feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen)  

5.1. Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden (vgl. § 1 Satz 2 der 8. BayIfSMV), u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflä-
chen (in den Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen), beim Pausenverkauf und im Sanitärbe-
reich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.. 

5.2. Es kann im Rahmen des Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei 
der Betreuung von Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lern-
gruppenverbands verzichtet werden, wenn nicht nach Maßgabe der Ziff. 2.2 eine anderslau-
tende Anordnung getroffen wurde. Es ist somit grundsätzlich ein Unterricht in der regulären 
Klassenstärke möglich, vorhandene räumliche und personelle Kapazitäten sind zu berücksichti-
gen. 

5.3. Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu Lehr-
kräften und sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht zwingende pädagogischdidaktische 
Gründe ein Unterschreiten erfordern. 

5.4. Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem In-
fektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um Infekti-
onsketten nachvollziehen zu können soll einer Durchmischung von Gruppen durch feste Grup-
penzuordnungen vorgebeugt werden. Hierfür kommen folgende Maßnahmen in Betracht: 

a. Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, klassenübergrei-
fender Fremdsprachen-, Religions-/Ethikunterricht oder schulübergreifender Sammelunter-
richt in kleineren Fächern bzw. Wahlunterricht, jahrgangsgemischte Klassen), sollte von einer 
jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen möglichst abgesehen werden. 
Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahr-
gangsstufe zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzim-
mer zu achten. Wo – z. B. im Wahlunterricht – jahrgangsüber-greifende Gruppen gebildet 
werden, greift wie bisher der Mindestabstand von 1,5 Metern 

b. Möglichst feste Sitzordnung im Klassenzimmer, möglichst Einzeltische, frontale Sitzordnung 
c. Soweit schulorganisatorische möglich auf Klassenzimmerwechsel verzichten 

Nutzung von Fachräumen möglich (z.B. Sport, Kunst, Musik) 
d. Nutzung aller räumlichen Kapazitäten der Schule (Aula, Mehrzweckraum, …) 
e. Tische und Stühle so stellen, dass die räumlichen Gegebenheiten optimal ausgenutzt werden 
f. Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von naturwissen-

schaftlichen Experimenten) ist bei Einhaltung des jeweiligen Mindestabstands möglich; bei 
Partnerarbeit mit dem unmittelbaren Sitznachbarn ist – vorbehaltlich anderslautender Anord-
nungen nach Ziff. 2.2 - ein Mindestabstand nicht nötig 

g. Pause: jede Klasse in einem eigenen Bereich, versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von 
Zonen für feste Gruppen auf dem Pausenhof empfohlen, Pause kann auch im Klassenzimmer 
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erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist zu sorgen. Es gilt dabei zu verhindern, dass sich 
zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen 
befinden und eine Durchmischung von Schülergruppen gefördert wird. 

h. Zeitlich gestaffeltes Anstellen und Aufsuchen der Sanitärräume zum Händewaschen 
i. Wegeführung und/oder Bodenmarkierungen in den Fluren und auf der Treppe 

 
6. Besondere Regelungen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

6.1. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 
einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist (vgl. 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 7. BayIfSMV) gilt: 

a) Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist für einen geordneten Schulbetrieb verantwortlich (Art.  
57 Abs. 2 BayEUG). Bezüglich der Glaubhaftmachung bedient er sich der Beweismittel, die nach 
pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich gehalten werden. Es 
können insbesondere Beteiligte angehört oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, Sach-
verständigen und Zeugen eingeholt werden (Art. 26 BayVwVfG). 4Diese Beweise sind in freier 
Beweiswürdigung zu bewerten und es ist auf dieser Grundlage zu entscheiden. 

b) Ein ärztliches Attest hat hierbei die höchste Aussagekraft. In der Regel ist die Vorlage eines ärzt-
lichen Attestes erforderlich. 

c) Es ist insbesondere hinreichend substantiiert darzulegen, aus welchen konkreten gesundheitli-
chen Gründen in der konkret relevanten Tragesituation keine Maske getragen werden könne. 
Dazu muss das Attest zumindest erkennen lassen, welche Beeinträchtigung bei der Schülerin 
oder dem Schüler festgestellt wurde und inwiefern sich deswegen das Tragen eines Mund-Na-
senschutzes nachteilig auswirkt. Es muss konkrete und nachvollziehbare Angaben enthalten, 
um der Schulleitung eine Überprüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen zu ermöglichen 
(vgl. hierzu die Entscheidung des VG Neustadt an der Weinstraße vom 10.09.2020 – 5 L 
757/20.N; Entscheidung des OVG NRW vom 24.09.2020 – 13 B 1368/20; Entscheidung des VG 
Würzburg vom 16.09.2020 – W 8 E 20.1301; Beschluss des BayVGH vom 26.10.2020 – 20 CE 
20.2185; Entscheidung des VG Regensburg vom 17.09.2020 – RO 14 E20.2226). 

d) Ein „Attest“, das augenscheinlich nur formblattmäßig und ohne persönliche Untersuchung von 
einem nicht ortsansässigen Arzt ausgestellt wurde und bei dem die konkreten Umstände den 
Verdacht nahelegen, dass es sich um eine aus sachfremden Gründen ausgestellte Bescheini-
gung handelt, kann nicht zur Glaubhaftmachung ausreichen, d.h. in einem solchen Fall bleiben 
begründete Zweifel am Vorliegen des Befreiungsgrundes bestehen. 

e) Sofern weitere Zweifel bestehen bleiben, kann die Schulleiterin bzw. der Schulleiter Kontakt mit 
dem Ärztlichen Kreisverband vor Ort aufnehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass nur die für die 
Überprüfung notwendigen Daten weitergeleitet werden. Es sollte daher vorab mit dem Ärztli-
chen Kreisverband telefonisch Kontakt aufgenommen werden, welche Daten tatsächlich benö-
tigt werden; nicht erforderliche personenbezogene Daten sind zu anonymisieren. 4Bei konkre-
tem Anfangsverdacht auf das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse wider besseres Wis-
sen kommt auch die Erstattung einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei in Be-
tracht. 

f) Sofern erforderlich, kann – in der Regel nach 3 Monaten – eine erneute ärztliche Bescheinigung 
zur Glaubhaftmachung für die Befreiung vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verlangt 
werden. 

g) Die Schule kann verlangen, dass ihr das Original des Attests zur Überprüfung ausgehändigt wird, 
darf eine Kopie anfertigen und in einem verschlossenen Umschlag zur Schülerakte nehmen. Der 
Zugang hierzu richtet sich nach § 38 BaySchO und ist insbesondere auf das Erforderliche zu be-
schränken; für Lehrkräfte genügt zur Kontrolle im laufenden Schulbetrieb die Information, dass 
die Befreiung glaubhaft gemacht wurde. Die Aufbewahrung richtet sich nach § 40 Satz 1 Nr. 2 
BaySchO. Auf die Handreichungen der Datenschutzaufsicht wird hingewiesen.  
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6.2 Sofern keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll – soweit möglich – auf eine Einhal-
tung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in den Klassenzimmern (z. 
B. durch eine entsprechende Sitzordnung).  

6.3 Eine bestimmte Beschaffenheit (zu Material, Stoffdichte, Größe, Form und Tragweise) der MNB ist 
in der BayIfSMV nicht vorgeschrieben. Eine MNB stellt eine ausreichende Bedeckung dar, wenn sie 
entweder umlaufend und bündig an der Haut anliegt oder wenn ein Spalt zwischen Mund-Nasen-
Bedeckung und der Haut freigelassen wird, der nur so groß ist, dass ein bequemes Atmen möglich 
ist. Deshalb entsprechen zum Beispiel auch MNB aus Klarsichtmaterial der BayIfSMV, die nicht zu 
100% Prozent umlaufend und bündig an der Haut anliegen, falls sie oben genannte formale Bedin-
gungen erfüllen. Visiere (Face-Schields) stellen keinen zulässigen Ersatz dar. In Bayern können im 
Arbeitsschutz auch Alltagsmasken verwendet werden, die der BayIfSMV entsprechen. 

6.4  Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann durch passende 
Masken verringert werden (Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB, eines MNS, einer 
FFP2-Maske (ohne Ventil) auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht nicht untersagt werden. 

6.5  Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen Hygienevor-
schriften eingehalten werden: 

a) Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es während des Tra-
gens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, müssen vor der Abnahme der 
MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man 
den Mundschutz abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen 
kann, wenn er wieder getragen werden soll. Die Mitführung einer Ersatzmaske wird angeraten. 

b) Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am bes-
ten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen Anwendung. 
Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 
Grad Celsius mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit kei-
ner anderen Person geteilt werden. 

c) Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNBs, deren je-
weilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu beachten ist, ist 
unter www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-
Nasen-Bedeckung.pdf  zu finden. 

d) Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer MNB sind ausführlich 
auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln. Geeignete Materialien für die unter-
schiedlichen Altersstufen und in unterschiedlichen Sprachen stehen im Internet auf den Seiten 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter www.infektions-
schutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html zur Verfügung.  

6.6. Wird einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB, die sich aus den vorgenannten Grundsätzen 
ergibt, nicht nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des Schulge-
ländes verweisen; für Schülerinnen und Schüler gilt dies nur ab der Jahrgangsstufe 5. 

6.7. Konkrete Vorgaben zur maximalen Tragedauer bzw. zu Tragepausen von MNBs bestehen nicht. 
Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts, der schuli-
schen Ganztagsangebote bzw. der Mittagsbetreuung müssen Tragepausen/Erholungsphasen 
gewährleistet sein. Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, die MNB auf den Pausenflächen 
abzunehmen, wenn für einen ausreichenden Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und 
Schülern gesorgt ist. Ferner dürfen Schülerinnen und Schülern während einer Stoßlüftung im 
Klassenzimmer (vgl. Nr. III. 4.3) die MNB für die Dauer der Stoßlüftung und während der Schul-
pausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer abnehmen 

 
 
 

7. Infektionsschutz im Fachunterricht 

http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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7.1. Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des Infektions-
schutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.  

7.2. Sportunterricht 

7.2.1. Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und Be-
wegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreu-
ung) können durchgeführt werden. Dabei ist derzeit insbesondere Folgendes zu beachten: 

a. Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses Rahmenhygiene-
plans statt.  Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 
MNB zumutbar/möglich ist; der Mindestabstand kann die MNB nur ersetzen, wenn dies durch 
entsprechende Anordnung des Gesundheitsamts zugelassen ist.  Im Freien ist eine Sportaus-
übung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten einge-
halten werden kann. Soweit im Rahmen von Abschlussprüfungen Leistungsnachweise erforder-
lich sind (wie etwa in der Qualifikationsphase des Gymnasiums), kann zur Vorbereitung und 
Durchführung von Leistungserhebungen im Fach Sport auch im Innenbereich auf das Tragen 
einer MNB verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten ein-
gehalten werden kann. 

b. Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen Trainingsgruppen unterbleiben, 
sofern nicht zwingend pädagogische Gründe dies erfordern. Sollte bei gemeinsamer Nutzung 
von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem Schü-
lerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende 
des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen. 

c. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei Klassenwech-
sel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in geschlossenen 
Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die Unterrichtsräume geltenden Vorgaben ge-
nutzt werden. 

d. Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit MNB besondere 
Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, geeignete Pausengestaltung). 
Die durch die Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten sind zielgerichtet aus-
zuschöpfen. Weitere Hinweise zur Durchführung von Sportunterricht mit MNB sind auf der 
Homepage der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport eingestellt 
(http://www.laspo.de/index.asp?b_id=557&k_id=28573). 

7.2.2 Die Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen ist nur möglich, wenn folgende Voraus-
setzungen vorhanden sind, was im Vorfeld zu klären ist:  

a) Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots von 1,5 m ist zu achten, z. B. durch die Nicht-Inbe-
triebnahme von jedem zweiten Waschbecken, Pissoir o. Ä.  

b) Insbesondere in Mehrplatzduschräumen gilt die Beachtung des Mindestabstands.  

c) Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten und Frisch-
luft zuzuführen. Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb genommenen Sanitäranlagen ist 
zu vermeiden.  

d) Sofern Haartrockner vorhanden sind, dürfen diese benutzt werden, wenn der Abstand zwischen 
den Geräten mindestens 2,0 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig gereinigt 
werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet sind. 

7.3. Musikunterricht 

7.3.1. Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes: 

a. Reinigung von Instrumenten in geeigneter Weise 
b. Während des Unterrichts kein Wechsel von Noten, Notenständern und Instrumenten 

http://www.laspo.de/index.asp?b_id=557&k_id=28573
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c. Unterricht mit Blasinstrumenten und Gesangsind ausschließlich in Form von Einzelunterricht 
mit erhöhtem Mindestabstand (2,5 m) zulässig; Singen sowie das Spielen auf Blasinstrumenten 
ist in Gruppen bis auf Weiteres nicht möglich. 3Soweit eine Verpflichtung zum Tragen einer 
Maske besteht, darf die MNB für den unbedingt notwendigen Zeitraum abgenommen werden 
(vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 8. BayIfSMV). 
 

7.3.2 Zusätzlich gilt: 

a. Beim Einzelunterricht im Blasinstrument darf angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasin-
strumenten nur ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden. 2Das Kondensat muss von der 
Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern aufgefangen und in geschlossenen Be-
hältnissen entsorgt werden. 3Die Möglichkeit zur anschließenden Händereinigung muss gege-
ben sein. 4 Ist dies nicht umsetzbar, dann muss eine Händedesinfektion zur Verfügung stehen. 
5Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder eine Nutzung von Blasinstrumenten durch mehrere Per-
sonen ist ausgeschlossen. 6Nach dem Unterricht im Blasinstrument ist der Raum mindestens 15 
min zu lüften. 

b. Beim Einzelunterricht im Gesang ist zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches 
die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grund-
satz: 10 min Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt 
Querlüftung.  

 
7.4. Unterricht im Fach Ernährung und Soziales und vergleichbare Fächer 

 Übertragung des Virus über Lebensmittel ist unwahrscheinlich, allgemeine Hygienere-
geln sind einhalten 

 Besteck, Geschirr Kochgeräte verwenden nicht mehrere Personen verwenden, bzw. 
sind sie gründlich zu reinigen 

 Speisen dürfen gemeinsam zubereitet werden 

 Speisen dürfen gemeinsam eingenommen werden, sofern alle Vorgaben dieses Hygie-
neplans eingehalten werden.  
 

8. Essensausgabe und Mensabetrieb 

Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist, dass das Ab-
standsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen Klassen- bzw. Kursverbänden eingehalten wird. 
Die/der Verantwortliche hat ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet , das als Anlage beigefügt 
ist. Er kann es auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Auf die sonstigen 
Ausführungen dieses Hygieneplans, insbesondere zum Tragen einer MNB unter Nr. 6, wird hingewie-
sen. Dies ist durch zusätzliche organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, wie z. B. die Einteilung 
weiterer Schichten bei der Essensaufnahme bzw. eine zusätzliche Nutzung von weiteren Zimmern bzw. 
Flächen.  
Hingewiesen wird auf die Informationsangebote des Kompetenzzentrums für Ernährung unter 
www.kern.bayern.de/wissenstransfer/244979/index.php . 
 
9. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

finden für unsere Schule im Schülerzentrum Krabat statt, das ein eigenes Hygienekonzept hat. 
 

10. Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen 

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das notwendige Maß zu begrenzen 
und unter Einhaltung der Hygieneregeln und den Vorgaben des Infektionsschutzes durchzuführen. In 
diesem Fall gilt die Kontaktbeschränkung nach § 3 der 8. BayIfSMV nicht, da es sich um berufliche, 

http://www.kern.bayern.de/wissenstransfer/244979/index.php
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dienstliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten handelt. Auf die Möglichkeit, Sitzungen schulischer Gre-
mien unter Einsatz digitaler Hilfsmittel (insbes. Videokonferenzen) durchzuführen (§ 18a BaySchO) 
wird hingewiesen. 
 
11. Schülerbeförderung 

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Schülerbeförderung gelten die Vorschriften der jeweils gülti-
gen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

a) Schulbus 
- Beim Aufenthalt an Bushaltestellen und im Bus besteht nach 3. BaylfSMV Maskenpflicht und 

die Pflicht zur Abstandswahrung (mind. 1,5 m). 
- Beim Gang von der Bushaltestelle zur Schule muss der Abstand gewahrt bleiben, Masken 

müssen getragen werden. 
b) Fußweg 

- Wenn mehrere Kinder zu Fuß gehen, muss der Abstand gewahrt bleiben.  
- Empfehlenswert ist die Begleitung eines Erwachsenen. 

c) Auto 
- Nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften vermeiden 
- Ankunftszeit an der Schule zwischen 7.50 und 8.00 Uhr 

Bei der Ankunft im Schulhaus muss sich jeder die Hände gründlich waschen und ggf. desinfizieren. 
 
12. Personaleinsatz 

12.1. Grundsätzlich bestehen angesichts der derzeitigen Infektionslage hinsichtlich des gesamten 
schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situation die 
Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der o. g. Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen so-
wie durch das Einhalten des Mindestabstands zu den Schülerinnen und Schülern sowie ande-
ren Personen zu schützen. Zum Umgang mit Personen, die Risikofaktoren für einen schweren 
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung haben und daher besonders schutzbedürftig sind, ergehen 
gesonderte Hinweise an die Schulen.  

12.2. Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle 
bzw. individuelle Beschäftigungsverbote, vgl. dazu die Hinweise des Bayerischen Staatsministe-
riums für Familie, Arbeit und Soziales unter www.stmas.bayern.de zum Mutterschutz in der 
jeweils geltenden Fassung. Für alle schwangeren Beschäftigten (Beamtinnen und Arbeitneh-
merinnen) und Schülerinnen gilt derzeit bis auf Weiteres ein betriebliches Beschäftigungsver-
bot für eine Tätigkeit in der Schule. Im Einzelfall kann geprüft werden, ob die Arbeitsbedingun-
gen so gestaltet werden können, dass Gefährdungen der schwangeren Frau oder ihres Kindes 
möglichst vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen wird, 
vgl. hierzu § 9 Abs. 2 MuSchG. 

 
13. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen 

13.1. Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der 
Schule nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beige-
messen werden. Besondere Hygienemaßnahmen für diese Schülerinnen und Schüler sind zu 
prüfen. Individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs nur durch einen Arzt. 

13.2. Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die Befreiung 
vom Präsenzunterricht verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes 
ärztliches Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum 
von 3 Monaten. Für eine längere Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neube-
wertung und Vorlage einer neuen Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, er-
forderlich. Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass 

http://www.stmas.bayern.de/
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eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht aus-
schließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes 

13.3. Bei Kindern mit schweren Erkrankungen bzw. schweren und mehrfachen Behinderungen ist es 
bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen (insbesondere nach Feststellung der Zugehörigkeit 
zu einer Risikogruppe) in Rücksprache mit der Schulleitung möglich, die Befreiung bis zum 
Ende des Schuljahres zu erteilen. 2Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Attestes erforderlich, wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem 
Schüler in einem Haushalt leben. Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist immer ultima ratio. 

13.4. Befreiung vom Präsenzunterricht bei Schülern mit einer entsprechenden Vorerkrankung, aus-
schließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes. Die Befrei-
ung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren. Die Befreiung von der Ver-
pflichtung zum Tragen einer MNB führt in der Regel alleine nicht zur Befreiung vom Präsenzun-
terricht. Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für eine COVID-
19-Erkrankung sowie bei Abwesenheit von schwangeren Schülerinnen aufgrund eines Beschäf-
tigungsverbotes erfüllen diese Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht durch die 
Wahrnehmung der Angebote im Distanzunterricht (§ 19 Abs. 4 BaySchO). 
 
 

14.  Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung von Schülern oder Lehrkräften 

14.1. Bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen gilt Folgendes: 

a) Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungssymptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gele-
gentlicher Husten) 2ist ein Schulbesuch Schülerinnen und Schülern erst möglich, wenn  

  nach mindestens 48 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde und  

  im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. bei diesen  
    eine Sars-Cov2 Infektion ausgeschlossen wurde. 
Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – so-
fern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.  

b) Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Glieder-
schmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. 
Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in allen Schularten erst wieder 
möglich, sofern die Schüler bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei 
(bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Der fieberfreie Zeitraum soll 24 
Stunden betragen. Zusätzlich ist an allen Schularten die Vorlage eines negativen Tests auf Sars-
CoV-2 (PCR- oder AG-Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich. Die Entscheidung über ei-
nen Test wird nach ärztlichem Ermessen unter Einbeziehung der Testressourcen und der Test-
laufzeitzeit getroffen; telefonische und telemedizinische Konzepte sind möglich. 

c) Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gilt bei leichten, neu aufgetretenen, 
nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten) 
Buchst. a) Satz 2 und bei darüber hinausgehenden Symptomen Buchst. b) 

 

14.2. Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung 

14.2.1.  Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der Prüfungsphase 
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin 
bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für bis zu vierzehn Tage vom Unterricht 
ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse werden während der Quarantäne einmal, vorzugs-
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weise an Tag 5 bis 7 nach Erstexposition, auf SARS-CoV-2 getestet. Welche Lehrkräfte getes-
tet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesund-
heitsamt nicht anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der 
reguläre Unterricht wiederaufgenommen werden. 

14.2.2. Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase 
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer 
Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so wird 
die gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 getestet. 
Alle Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, 
die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des 
Hygienekonzepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 
m) unterbrechen. 

14.2.3. Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerin-
nen und Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich 
in Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und 
Schüler oder weitere Lehrkräfte eine vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, ent-
scheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

 
15. Veranstaltungen, Schülerfahrten, Praktika 

 
Die Einbeziehung von schulfremden Personen in der Schule ist möglich (vgl. zur Dokumentation unten 
Nr. 14).  Auch für diese gilt:  
Personen dürfen die Schule nicht betreten, wenn sie 

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,  

 die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  
 

Angebote, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene nicht eingehalten werden 
können, sind untersagt.  
 

 Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – BS4363.0/183/1) 
bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.  

 Berufsorientierungsmaßnahmen nach §48 SGB III sind keine Schülerfahrten und ausdrück-
lich nicht ausgesetzt. 

 Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, (Schulsport-) Wettbewerbe, 
Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schul-
organisatorisch vertretbar – zulässig.  
 
Hierbei ist wie folgt zu differenzieren:  
- Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit aus-schließ-

lich Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, gelten die je-
weiligen Hygienepläne der Schule.  

- Finden diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen zusätzlich die Regelungen der 
jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beachtet werden  
(z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).  

- Werden die Veranstaltungen schul(art)übergreifend durchgeführt, so haben die Verant-
wortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept auszuarbei-
ten und den jeweils betroffenen Schulleitungen vorzulegen; die Durch-führung bedarf 
der Genehmigung der Schulaufsicht.  
 

Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet werden, soweit dies pä-
dagogisch vertretbar ist. Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind ausgenommen. 
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Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig; soweit sie in Räumen einer Kir-
che oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das entsprechende Hygienekonzept der Kirche zu be-
achten. 
 
16.  Dokumentation und Nachverfolgung 

16.1. Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im 
Falle einer nachgewiesenen Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktper-
sonenmanagement durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinrei-
chende Dokumentation aller in der Schule jeweils anwesenden Personen (sowohl schulinterne 
Personen als auch externe Personen) zu achten, dabei insbesondere in Bezug auf die Frage: 
„Wer hatte wann mit wem engeren, längeren Kontakt?“ 
Hinsichtlich der Anforderungen an die Kontaktdatenerfassung gilt Folgendes (vgl. § 4 der 8. 
BayIfSMV): 
a) Zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 sind jeweils Namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinformation 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes zu do-
kumentieren. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht unbefugt einsehen 
können und die Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust o-
der unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu 
löschen bzw. zu vernichten. Werden gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktda-
ten angegeben, müssen sie wahrheitsgemäß sein. 

b) Die Schulen können im Rahmen des Zutritts zu den jeweiligen Gebäuden oder Räumlichkei-
ten personenbezogene Daten nach den eben dargestellten Vorgaben erheben.  
c) Die dokumentierten Daten sind den zuständigen Gesundheitsbehörden auf deren Verlangen 
hin zu übermitteln, soweit dies zur Kontaktpersonenermittlung erforderlich ist. Eine anderwei-
tige Verwendung der Daten ist unzulässig. Die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden blei-
ben unberührt. 

16.2. Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leis-
ten, indem sie besonders schnell Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine Begegnung 
mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, die Zeitspanne zwischen dem positi-
ven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren. Zu den 
wichtigsten Fragen zu Bedeutung, Funktionsweise und Datenschutz darf auf die Internetseite 
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-faq-1758392  
verwiesen werden. Damit Schülerinnen und Schüler Warnmeldungen der App möglichst zeitnah 
erhalten können, sollen die Lehrkräfte während der Dauer der Pandemie den Ermessensspiel-
raum bei Entscheidungen nach Art. 56 Abs. 5 Satz 2 BayEUG grundsätzlich dahingehend ausü-
ben, den Schülerinnen und Schüler, die die Warn-App nutzen möchten, zu gestatten, dass ein 
Mobiltelefon im Schulgelände und auch während des Unterrichts eingeschaltet bleiben darf. 
Die Geräte müssen jedoch stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in der Schulta-
sche verbleiben. Anderweitige außerunterrichtliche Nutzungen von Mobiltelefonen und sonsti-
gen digitalen Speichermedien im Schulgebäude und im Schulgelände bleiben für Schülerinnen 
und Schüler untersagt, soweit nicht im Einzelfall die Nutzung gestattet wird. Unberührt bleiben 
die Bestimmungen zum Schulversuch "Private Handynutzung an Schulen". 

 
 
 
 
 
17. Erste Hilfe 

http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-faq-1758392
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Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann der Mindestabstand von 1,5 m häufig nicht einge-
halten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete Schutzmasken 
(zwei bis drei Mund-Nasen-Schutz) sowie Einmal-handschuhe und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ven-
til als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, 
die nach der Verwendung entsprechend ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden.  
Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter Be-
achtung des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung 
zu verzichten. 
 

Sowohl der/die Ersthelfer/-in als auch die hilfebedürftige Person sollte – soweit möglich - eine geeig-
nete Mund-Nasen-Bedeckung/einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der/die Ersthelfer/-in muss darüber 
hinaus Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung ei-
ner Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen. Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygie-
neregeln (hygienisches Händewaschen oder ggf. Hände desinfizieren, Nies-Etikette) für die Ersthelfer. 
Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste Hilfe 
im Betrieb im Umfeld der Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung e.V. (DGUV) entnommen werden (abrufbar unter https://publikationen.dguv.de/wid-
gets/pdf/download/article/3833) . 
 

 
18. Schulfremde Nutzung der Schulgebäude 

Über die schulfremde Nutzung der Schulgebäude entscheidet der jeweilige Schulaufwandsträger, die 
schulischen Belange sind dabei zu wahren (vgl. Art. 14 BaySchFG). Es ist in jedem Fall sicherzustellen, 
dass durch die schulfremde Nutzung das Schutz- und Hygienekonzept für den Unterrichtsbetrieb nicht 
beeinträchtigt wird und somit ein Unterrichtsbetrieb unter den in  
diesem Hygieneplan genannten Maßgaben stattfinden kann. Die Möglichkeiten der Nutzung (wie etwa 
angepasste Reinigungszyklen) sind von den Betroffenen vor Ort abzuklären. 
 

Weitere Hinweise 
Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des Staatsministeriums unter 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbe-trieb-an-bayerns-schu-
len.html  abgerufen werden. 
 
Bitte helfen Sie alle mit, die erforderlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten! 
 
 

 

Rainer Lehner, Rektor       Pfarrkirchen, 12.11.2020 
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